
Der Betriebsratsfonds

 Arbeiterkammer Kärnten 050 477

 Arbeits- und Sozialrecht 050 477-1000
 Konsumentenschutz 050 477-2000 
 Steuerrecht 050 477-3000
 Förderungen 050 477-4000
 Bibliotheken 050 477-5000

 arbeiterkammer@akktn.at
 kaernten.arbeiterkammer.at

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN



Impressum: Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, Bahnhofplatz 3 
Für den Inhalt verantwortlich: Reinhard Schmitt, Fotos: AVAVA©fotolia.com, AK/Günter Jagoutz, Druck: Theiss GmbH, Stand: 02/2015

Die Arbeiterkammer Kärnten berät und informiert ihre
Mitglieder in allen Fragen des Arbeits- und Sozial-
rechtes, des Konsumentenschutzes, der Aus- und
Weiterbildung oder bei Steuerfragen.

Viele nützliche Infos finden Sie in unseren
Broschüren und Foldern sowie in unseren Online-
Medien. Wünschen Sie eine persönliche Beratung,
dann wenden Sie sich bitte an unsere ExpertInnen.

Günther Goach
Präsident der Arbeiterkammer Kärnten



DER BETRIEBSRATSFONDS

Autor der Broschüre:
Mag. Georg Humer
Arbeiterkammer Tirol

AK Infoservice 1

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 15.00.028Copyright 2014 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: sRGB_hdm.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: sRGB_hdm.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: yesDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: yesDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: yesDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: yesDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: yesTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



AK Infoservice 2



Inhalt

Gesetzliche Grundlagen .........................................................................5

Betriebsratsumlage ................................................................................5

Betriebsratsfonds ...................................................................................8

Kassaverwalter .....................................................................................12

Rechnungsprüfer ..................................................................................16

Revision ................................................................................................20

Auflösung .............................................................................................21

Verschmelzung und Trennung .............................................................23

Sacherfordernisse ................................................................................24

Verwendungszweck ..............................................................................25

Haftung .................................................................................................26

Hinweise ...............................................................................................27

Steuerrecht ...........................................................................................27

Zusammenfassung ...............................................................................30

AK Infoservice 3



AK Infoservice 4



GeSetZlIche GRundlaGen

die rechtlichen Grundlagen für die einhebung einer Betriebsratsumlage, 
die errichtung, Verwaltung und Vertretung des Betriebsratsfonds bzw. 
des Zentralbetriebsratsfonds sowie dessen auflösung sind enthalten im

n arbeitsverfassungsgesetz 
 (arbVG) §§ 73 bis 75, 93 bis 95, BGBl. nr. 22/1974, idgF.
n  Betriebsratsfonds-Verordnung 

(BRF-VO) 1974, BGBl. nr. 524/1974 idgF.

BetRIeBSRatSumlaGe

die Betriebs(Gruppen)-Versammlung kann auf antrag des Betriebsrates 
die einhebung einer Betriebsratsumlage beschließen. Sie darf höchstens 
ein halbes Prozent des Bruttoarbeitsentgelts betragen. die umlage ist 
vom Betriebsinhaber bei jeder lohn- und Gehaltsauszahlung an den Be-
triebsratsfonds abzuführen.

Die Betriebsratsumlage dient zur
n deckung der Kosten der Geschäftsführung des Betriebsrates
n errichtung und erhaltung von Wohlfahrtseinrichtungen
n durchführung von Wohlfahrtsmaßnahmen zugunsten der arbeitneh-

mer und ehemaligen arbeitnehmer des Betriebes

Antrag auf Einhebung einer Betriebsratsumlage
die einhebung der Betriebsratsumlage setzt einen antrag des Betriebs-
rates und einen Beschluss der Betriebs(Gruppen)-Versammlung voraus. 
Zur Stellung des antrages an die Betriebs(Gruppen)-Versammlung ist ein 
Beschluss des Betriebsrates erforderlich.

Zur Vorbereitung und erleichterung der Beschlussfassung in der 
Betriebs(Gruppen)-Versammlung soll der antrag auf einhebung der Be-
triebsratsumlage folgendes enthalten:
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n eine Übersicht über die zur deckung der Kosten der Geschäftsführung 
des Betriebsrates und für die errichtung und erhaltung von Wohlfahrt-
seinrichtungen sowie zur durchführung von Wohlfahrtsmaßnahmen 
zugunsten der arbeitnehmerschaft voraussichtlich erforderlichen Be-
träge mit entsprechenden angaben über deren errechnung;

n höhe der umlage;
n Vorschläge über die Regelung der vertretungsweisen Verwaltung des Be-

triebsratsfonds bei Fehlen eines ordentlichen Vertretungs(Verwaltungs)
organs sowie über die art und Weise der auflösung des Betriebsrats-
fonds, insbesondere die Verwendung seiner mittel.

der Betriebsrat muss diesen antrag spätestens eine Woche vor der 
Betriebs(Gruppen)-Versammlung, die über die einhebung der Betriebs-
ratsumlage beschließen soll, durch anschlag im Betrieb kundmachen.

Beschlussfassung durch die Betriebs(Gruppen)-Versammlung
die Beschlussfassung der Betriebs(Gruppen)-Versammlung erfolgt mit 
einfacher mehrheit. es müssen jedoch mindestens die hälfte aller stimm-
berechtigten arbeitnehmer anwesend sein.

ein von der Betriebs(Gruppen)-Versammlung gültig gefasster Beschluss 
über die einhebung einer Betriebsratsumlage ist sowohl für alle arbeit-
nehmer – auch für jene, die nicht für den Beschluss gestimmt haben – als 
auch für den arbeitgeber hinsichtlich der einhebung verbindlich.

Verständigung über den Beschluss
der Beschluss auf einhebung einer Betriebsratsumlage ist vom Vorsit-
zenden der Betriebs(Gruppen)-Versammlung dem arbeitgeber sowie der 
zuständigen arbeiterkammer unverzüglich schriftlich bekannt zu geben 
und durch anschlag im Betrieb kundzumachen.

Weiters muss der Betriebsrat dem Betriebsinhaber die Stelle, an die die 
einbehaltenen Beträge zu überweisen bzw. einzuzahlen sind (Geldinstitut, 
Kontonummer) schriftlich bekannt geben.
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Meldepflicht an die Arbeiterkammer
die Funktionäre des Betriebsrates haben die Pflicht, die arbeiterkammer 
über bestimmte angelegenheiten zu informieren, damit diese ihren ge-
setzlichen aufgaben nachkommen kann.

Es sind daher zu melden:
n das ergebnis jeder neuwahl des Betriebsrates
n das ergebnis der Wahl der Rechnungsprüfer
n die Funktionsverteilung im Betriebsrat durch die konstituierende Sit-

zung sowie jede Änderung in der Besetzung der Funktionen Vorsitzen-
der, Stellvertreter, Kassier

n ein Beschluss der Betriebsversammlung über die einhebung einer Be-
triebsratsumlage sowie jede Änderung dieses Beschlusses

n jedes hervorkommen von mängeln bei der Kassaverwaltung
n ein Beschluss der Betriebsversammlung über die vertretungsweise 

Verwaltung des Fonds bei Funktionsunfähigkeit des Betriebsrates so-
wie die Beendigung der vertretungsweisen Verwaltung

n ein Beschluss über die auflösung des Fonds
n die Verschmelzung von Betriebsratsfonds bei Bildung eines gemein-

samen Betriebsrates von arbeitern und angestellten
n die trennung des Fondsvermögens bei Bildung getrennter Betriebs-

räte von arbeitern und angestellten.
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BetRIeBSRatSFOndS

die eingänge aus der Betriebsratsumlage sowie die sonstigen für die in 
Punkt 2 bezeichneten Zwecke bestimmten Vermögenschaften bilden den 
mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Betriebsratsfonds. 

ein Betriebsratsfonds besteht bereits bei Vorhandensein von zweckge-
bundenem Vermögen. es ist daher kein konstitutiver akt für die errichtung 
notwendig. 

die zuständige arbeiterkammer ist vom Bestehen des Betriebsratsfonds 
jedoch schriftlich zu verständigen. da der Betriebsrat selbst nicht in der 
lage ist, Vermögen zu erwerben oder in seinem namen Rechtsgeschäfte 
abzuschließen, wird jedes Vermögen, das dem Betriebsrat in ausübung 
seiner Funktion zufließt, Bestandteil des Betriebsratsfonds.

Bestandteil des Fonds sind:
n eingänge aus der Betriebsratsumlage
n sonstige eingänge

Sonstige Eingänge können zB sein:
n Bar- oder Sachleistungen des Betriebsinhabers oder anderer Stellen,
n erträge aus Veranstaltungen, aus dem Betrieb von Getränkeautomaten,
n Zinserträge,
n Provisionen oder sonstige Zuwendungen an Funktionsträger des Be-

triebsrates in dieser eigenschaft (zB Provisionen für die Vermittlung 
von Bankkrediten durch den Betriebsratsvorsitzenden).

Auch andere Vermögenschaften können Bestandteil des
Betriebsratsfonds sein:
n Bibliotheken
n Getränkeautomaten
n Sportgeräte
n Badehütten
n Grundstücke
n erholungsheime oder ähnliches.
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Die Rechtspersönlichkeit
der mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete Betriebsratsfonds gilt als ju-
ristische Person. als solche kann er als träger von Rechten und Pflichten

n ansprüche erwerben,
n Verpflichtungen eingehen,
n gerichtlich klagen und geklagt werden,
n in Verwaltungsverfahren Parteistellung beziehen.

die Wahrnehmung dieser Rechte und Pflichten kann jedoch nur durch 
natürliche Personen erfolgen.

Die Verwaltung
die Verwaltung des Betriebsratsfonds obliegt dem Betriebsrat als Kolle-
gialorgan. der Vertreter des Fonds ist der Betriebsratsvorsitzende und im 
Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

Über leistungen aus dem Betriebsratsfonds beschließt der Betriebsrat in 
einer Sitzung. Jeder Beschluss ist vom Schriftführer in einer niederschrift 
(in einem Protokollbuch) festzuhalten und von allen in der Betriebsratssit-
zung anwesenden Betriebsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

laufend wiederkehrende leistungen können durch ein vom Betriebsrat 
beschlossenes Regulativ („Generalbeschluss“) zugelassen werden. eine 
nachträgliche Zustimmung des Betriebsrates zu ausgaben, die nicht 
durch ein Regulativ gedeckt sind, sieht das Gesetz nicht vor. Falls sol-
che ausgaben trotzdem entstehen, ist die nachträgliche unterschrift al-
ler Betriebsratsmitglieder und allenfalls der Rechnungsprüfer einzuholen. 
Weiters sind die ausgaben zu begründen. Sämtliche anweisungen zu 
leistungen aus dem Betriebsratsfonds müssen vom Vorsitzenden unter-
schrieben und vom Kassenverwalter gegengezeichnet werden.
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Die vertretungsweise Verwaltung
die Betriebs(Gruppen)-Versammlung muss in der Versammlung, in der 
die einhebung einer Betriebsratsumlage beschlossen wurde, auch eine 
Regelung über die vertretungsweise Verwaltung bei zeitweiligem Fehlen 
eines ordentlichen Verwaltungsorgans beschließen.

dieser Beschluss muss die notwendige Verwaltungstätigkeit umschrei-
ben, die dafür vorgesehene Person oder Personenmehrheit, die höchst-
dauer der vertretungsweisen Verwaltung sowie eine Regelung enthalten, 
wie die Verständigung der dafür vorgesehenen Person (Personenmehr-
heit) im einzelfall zu er folgen hat.

die Vertretung des Betriebsratsfonds kann stimmberechtigten arbeit-
nehmern sowie anderen eigenberechtigten Personen, die in keinem Ge-
schäfts- oder Rechtsverhältnis zum Fonds stehen, mit deren Zustimmung 
übertragen werden.

Wurde von der Betriebs(Gruppen)-Versammlung kein Beschluss über 
die vertretungsweise Verwaltung gefasst, obliegt die Vertretung und Ver-
waltung des Fonds für die dauer des Fehlens eines ordentlichen Verwal-
tungsorgans, höchstens aber für einen Zeitraum von einem Jahr, dem an 
lebensjahren ältesten Rechnungsprüfer.

Gibt es in einem Betrieb keine Rechnungsprüfer, ist die vertretungswei-
se Verwaltung von der zuständigen Kammer für arbeiter und angestellte 
durchzuführen.

der Vorsitzende der Betriebs(Gruppen)-Versammlung muss den gefass-
ten Beschluss den Rechnungsprüfern, dem Betriebsinhaber, der für die 
Vertretung vorgesehenen Person (Personenmehrheit) sowie der zustän-
digen Kammer für arbeiter und angestellte schriftlich bekannt geben und 
durch anschlag im Betrieb kundmachen. die mit der vertretungsweisen 
Verwaltung Betrauten haben die zuständige arbeiterkammer sowie die 
Rechnungsprüfer unverzüglich schriftlich von der aufnahme bzw. der Be-
endigung ihrer tätigkeit in Kenntnis zu setzen.
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Der Rechenschaftsbericht
Spätestens vierzehn tage vor ablauf seiner tätigkeitsdauer, bei deren 
vorzeitigen Beendigung binnen einer Woche, hat der Betriebsrat bzw. ha-
ben die ehemaligen mitglieder des Betriebsrates schriftlich Rechnung zu 
legen. eingänge und ausgaben sind gesondert auszuweisen.

Bei den Eingängen sind gesondert auszuweisen:
n eingänge aus der Betriebsratsumlage
n Sonstige eingänge

Bei den Ausgaben sind insbesondere gesondert auszuweisen:
n der Gesamtbetrag der für Barauslagen an Betriebsratsmitglieder ge-

leisteten Zahlungen (Barauslagen sind binnen drei monaten mit dem 
Betriebsratsfonds zu verrechnen)

n der Gesamtbetrag der aufwendungen, die zur deckung der sonstigen 
Kosten der Geschäftsführung gemacht wurden

n die Beträge, die zur errichtung und erhaltung von Wohlfahrtseinrich-
tungen sowie zur durchführung von Wohlfahrtsmaßnahmen zuguns-
ten der arbeitnehmerschaft und der ehemaligen arbeitnehmer aufge-
wendet wurden.

Rechenschaftsbericht und der Gebarungsausweis sind vom Betriebs-
ratsvorsitzenden und vom Kassaverwalter zu unterfertigen und von den 
Rechnungsprüfern gegenzuzeichnen und zum Gegenstand eines Berich-
tes in der nächsten Betriebs(Gruppen)-Versammlung zu machen. er muss 
auch zur einsicht für alle arbeitnehmer des Betriebes aufgelegt werden. 
Zeit und Ort der einsichtnahme sind durch anschlag bekannt zu machen.

Bei Beendigung seiner tätigkeitsdauer hat der Betriebsrat die vorhande-
nen mittel sowie die Kassabücher, die Belege und sonstigen aufzeich-
nungen und urkunden dem nachfolgenden Betriebsrat zu übergeben. da-
rüber ist eine niederschrift anzufertigen, die der nachfolgende Betriebsrat 
bis zur Beendigung seiner tätigkeitsdauer zu verwahren hat.
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KaSSaVeRWalteR

der Betriebsrat wählt bei der Konstituierung aus seiner mitte den Kas-
saverwalter für die gesamte tätigkeitsdauer des Betriebsrates. Besteht 
der Betriebsrat aus mehr als drei mitgliedern, darf die Funktion des  
Kassaverwalters nicht mit der des Betriebsratsvorsitzenden (Stellvertreter)  
ident sein.

Dem Kassaverwalter obliegt
n die genaue und konkrete Führung der aufzeichnungen über die ge-

samte Gebarung des Betriebsratsfonds (Buchführung)
n die abwicklung des Zahlungsverkehrs
n die sichere Verwahrung der Fondsmittel.

der Vorsitzende des Betriebsrates und die Rechnungsprüfer sind berech-
tigt, jederzeit aufzeichnungen sowie den Kassastand zu überprüfen. auf 
Verlangen des Betriebsrates oder der Rechnungsprüfer hat der Kassa-
verwalter unverzüglich einen Kassaabschluss durchzuführen. das muss 
auch bei jedem Wechsel in der Person des Kassaverwalters erfolgen.

Führung und Aufzeichnungen
Vom Kassaverwalter ist jene Form der aufzeichnung zu wählen, die vor 
allem eine jederzeitige Überprüfbarkeit gewährleistet und von ihm ohne 
Schwierigkeiten geführt werden kann.

der wesentlichste Inhalt dieser aufzeichnungen muss darin bestehen, dass 
sie in vollständiger und übersichtlicher Weise sowie in zeitlich richtiger 
Reihenfolge aufschluss über die gesamte Vermögensgebarung des Be-
triebsratsfonds, streng getrennt nach einnahmen (Betriebsratsumlage und 
sonstige eingänge) und ausgaben (Barauslagen, sonstige Geschäftsfüh-
rungsausgaben, Wohlfahrtseinrichtungen, Wohlfahrtsmaßnahmen) geben.

Zu einer ordnungsgemäßen Buchführung gehören die Belege, das Kas-
sabuch (Kassajournal) und, sofern Sachwerte vorhanden sind, ein Be-
standsverzeichnis. Vorhandenes Inventar ist in einem Inventarverzeichnis, 
vorhandene Ware in einem Warenbuch einzutragen.
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Die Belege
die Grundlage für die Buchung der einnahmen und der ausgaben bilden 
die Belege. Jede einnahme und jede ausgabe muss durch einen Beleg 
gedeckt sein. ein Beleg hat folgende merkmale zu enthalten:

n eine Belegnummer
n das datum der ein- oder auszahlung
n die höhe des Betrages (in Ziffern und Worten)
n den Zweck der Zahlung
n den namen und die anschrift des einzahlers oder empfängers
n die unterschrift des einzahlers oder empfängers
n die unterschrift des Betriebsratsvorsitzenden 

und des Kassaverwalters

der Kassaverwalter hat sich darum zu bemühen, möglichst für jede ein-
nahme oder ausgabe einen Originalbeleg zu erhalten. liegt in ausnah-
mefällen ein Originalbeleg aufgrund des Zahlungsvorganges nicht vor, hat 
der Kassaverwalter einen hilfsbeleg anzufertigen. dieser hilfsbeleg hat 
ebenfalls die oben angeführten merkmale zu enthalten. unbedingt zu ver-
meiden sind Korrekturen der Belege.

hat sich der Kassaverwalter bei der ausstellung eines Beleges geirrt, 
dann ist dieser Beleg nicht zu korrigieren, sondern ein neuer Beleg an-
zufertigen. der falsch ausgestellte Beleg muss im Kassabuch verbleiben.

als Grundsatz gilt, dass jeder Gebarungsfall sofort belegmäßig zu erfas-
sen ist und die eintragung (Verbuchung) der Belege in das Kassabuch 
täglich zu erfolgen hat.

Das Kassabuch
Im Kassabuch sind alle Gebarungsvorgänge anhand der Belege – mög-
lichst täglich – fortlaufend zu erfassen.

um die Überprüfbarkeit der Gebarung des Betriebsratsfonds durch den 
Betriebsrat oder durch die Rechnungsprüfer zu gewährleisten, ist es rat-
sam, das Kassabuch monatlich abzuschließen.
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Aufbewahrung und Aufbewahrungsfrist
Sämtliche aufzeichnungen und unterlagen über die Gebarung des Be-
triebsratsfonds müssen so aufbewahrt werden, dass sie jederzeit auffind-
bar und im Betrieb verfügbar sind.

da die für die Verwaltung des Betriebsratsfonds maßgeblichen Rechts-
vorschriften keinen hinweis enthalten, wie lange die aufzeichnungen und 
Belege über die Fondsgebarung aufzuheben sind, sollte dies analog der 
im handelsrecht entsprechenden Regelung zumindest für einen Zeitraum 
von sieben Jahren erfolgen.

Im Übrigen gilt es – wie auch bei den aufzeichnungen selbst – die „Sorg-
faltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns“ anzuwenden.

Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs
der Kassaverwalter muss nicht nur die schriftlichen aufzeichnungen des 
Betriebsratsfonds führen, sondern auch den Zahlungsverkehr abwickeln.

Ohne anweisung des Betriebsratsvorsitzenden darf der Kassaverwalter 
in keinem Fall eine auszahlung vornehmen. eine solche anweisung muss 
jedoch durch einen Beschluss des Betriebsrates gedeckt sein (haftung 
des Kassaverwalters!).

Zur abwicklung des Zahlungsverkehrs gehört nicht nur, dass der Kassa-
verwalter die vom Betriebsrat beschlossenen leistungen aus mitteln des 
Fonds erbringt; er hat auch dafür Sorge zu tragen, dass die Zahlungen (zB 
die Betriebsratsumlage) und sonstigen leistungen, auf die der Betriebs-
ratsfonds anspruch hat, termingerecht und ziffernmäßig richtig eingehen.

Verwahrung und Anlage der Geldmittel
Zu den weiteren aufgaben des Kassaverwalters gehört die sichere Ver-
wahrung der für die laufenden ausgaben des Fonds benötigten Barmit-
tel sowie die zweckmäßige und sichere anlage des sonstigen Fondsver- 
mögens.

die für den laufenden Bedarf benötigten Barmittel sind vom Kassaver-
walter in einem versperrbaren Behälter (handkassa) aufzubewahren und 
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müssen jederzeit im Betrieb verfügbar sein; dies auch im hinblick darauf, 
dass bei einer unangemeldeten Kontrolle des Betriebsratsfonds durch die 
Revisionsorgane der arbeiterkammer auch der Bargeldbestand zur Über-
prüfung vorzulegen ist.

es wird empfohlen zu prüfen, ob im Betrieb verwahrte Bargeldbeträge im 
diebstahlsfalle versichert sind.

die Geldmittel des Betriebsratsfonds, die nicht für den laufenden Bedarf 
benötigt werden, sind vom Kassaverwalter im einvernehmen mit dem Be-
triebsratsvorsitzenden entsprechend den Beschlüssen des Betriebsrates 
bei einem geeigneten Geld- oder Kreditinstitut oder bei der Postsparkas-
se einzulegen.

Die Veranlagung der Geldmittel in Wertpapieren
der Betriebsrat als Verwalter des Betriebsratsfonds ist verpflichtet, den 
Fonds mit größtmöglicher Sicherheit zu verwalten. die anlage der mittel 
des Betriebsratsfonds darf nur mit einem solchen Risiko behaftet sein, 
das nicht größer ist als die anlage auf einem Sparbuch. die anlage in sol-
chen Wertpapieren, die Kursschwankungen unterworfen sind (zB aktien, 
Investmentzertifikate, Genussscheine), erfüllen diese Voraussetzungen 
nicht.

Sind Wertpapiere (anleihen) mit ähnlichen Sicherheiten ausgestattet wie 
ein Sparkonto und ist das eingezahlte Kapital nach den anleihebedingun-
gen auch vorzeitig ohne längere Sperrfristen wieder verfügbar, bestehen 
gegen eine Veranlagung der mittel des Betriebsratsfonds in solche Wert-
papiere keine Bedenken.

Bevor jedoch ein Schritt in Richtung Veranlagung von Fondsmitteln in 
Wertpapiere getätigt wird, sollte der Betriebsrat eingehend die möglich-
keiten von anlageformen auf Sparbüchern mit gleich oder ähnlich hoher 
Verzinsung wie die des in Frage kommenden Wertpapiers prüfen.

der erwerb einer aktie des eigenen unternehmens (des mutterunterneh-
mens) kann als Geschäftserfordernis angesehen werden, wenn dadurch 
allenfalls in der hauptversammlung der jeweiligen Gesellschaft aufgetre-
ten werden kann.
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RechnunGSPRÜFeR

Wahl und Anzahl der Rechnungsprüfer
Wurde von der Betriebs(Gruppen)-Versammlung die einhebung einer Be-
triebsratsumlage beschlossen, müssen in dieser Versammlung auch die 
Rechnungsprüfer erstmalig gewählt werden. In Betrieben (arbeitnehmer-
gruppen) mit mehr als zwanzig arbeitnehmern sind zwei Rechnungsprü-
fer und zwei Stellvertreter, mit zwanzig oder weniger arbeitnehmern ist ein 
Rechnungsprüfer und ein Stellvertreter zu wählen. Zum Rechnungsprüfer 
(Stellvertreter) kann jeder aus dem Kreis der stimmberechtigten arbeit-
nehmer, der nicht mitglied oder ersatzmitglied des Betriebsrates ist, mit 
mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt werden.

nähere Bestimmungen über die Wahl der Rechnungsprüfer sind der Be-
triebsratsfonds-Verordnung (BRF-VO §§ 22 bis 24) zu entnehmen.

In Betrieben, wo mehr als zwei Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, 
kann die Betriebs(Gruppen)-Versammlung anlässlich der Wahl des Wahl-
vorstandes beschließen, die Wahl der Rechnungsprüfer zugleich mit der 
Wahl des Betriebsrates durchzuführen. In diesem Fall ist die Wahl mittels 
gemeinsamer Wahlkundmachung auszuschreiben.

die Wahl der Rechnungsprüfer muss so er folgen, dass die neugewählten 
Rechnungsprüfer (Stellvertreter) unmittelbar nach ablauf der tätigkeits-
dauer der früheren Rechnungsprüfer ihre tätigkeit aufnehmen können.

Verständigung über die Wahl
unmittelbar nach Feststellung der Wahlergebnisse hat der Vorsitzende 
der Betriebs(Gruppen)-Versammlung die Gewählten von ihrer Wahl zu 
verständigen. erklärt ein Gewählter nicht binnen drei tagen, dass er die 
Wahl ablehnt, so gilt sie als angenommen. der Vorsitzende hat das er-
gebnis der Wahl im Betrieb durch anschlag an der ankündigungstafel des 
Betriebsrates kundzumachen und dem Betriebsinhaber, den freiwilligen 
Berufsvereinigungen der arbeitnehmer sowie der zuständigen arbeiter-
kammer schriftlich mitzuteilen.
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Tätigkeitsdauer
die tätigkeit der Rechnungsprüfer (Stellvertreter) dauert vier Jahre. Sie 
beginnt mit der Feststellung des Wahlergebnisses oder mit ablauf der 
tätigkeitsdauer der früheren Rechnungsprüfer (Stellvertreter), wenn die 
Wahl vor diesem Zeitpunkt er folgt.

Vorzeitige Beendigung der Tätigkeitsdauer
die tätigkeit der Rechnungsprüfer endet vorzeitig
n wenn die Betriebs(Gruppen)-Versammlung die enthebung der Rech-

nungsprüfer beschließt
n bei auflösung, Verschmelzung, trennung und Zusammenlegung des 

Betriebsratsfonds
n wenn das Gericht die Wahl der Rechnungsprüfer für ungültig erklärt
n wenn die Rechnungsprüfer (Stellvertreter) funktionsunfähig werden.

erfolgt eine gemeinsame Wahl der Rechnungsprüfer und des Betriebsra-
tes, so endet die tätigkeitsdauer der früheren Rechnungsprüfer (Stellver-
treter) mit der Feststellung des ergebnisses dieser Wahl.

Beendigung der Funktion
die Funktion eines Rechnungsprüfers (Stellvertreters) endet vorzeitig, 
wenn er
n die Funktion zurücklegt
n zum mitglied (ersatzmitglied) des Betriebsrates gewählt wird
n aus dem Betrieb ausscheidet.

der Betriebsrat hat die vorzeitige Beendigung der tätigkeitsdauer (der 
Funktion) der Rechnungsprüfer durch anschlag im Betrieb kundzuma-
chen und dem Betriebsinhaber, den zuständigen freiwilligen Berufsver-
einigungen der arbeitnehmer sowie der zuständigen arbeiterkammer 
schriftlich mitzuteilen.
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Aufgaben der Rechnungsprüfer
Rechnungsprüfer müssen die Verwaltung und Gebarung des Betriebs-
ratsfonds mindestens einmal monatlich überprüfen. Insbesondere zu prü-
fen ist 
n die ausschließliche Verwendung der mittel des Betriebsratsfonds für 

die im Punkt 2 angeführten Zwecke
n die Übereinstimmung der Gebarung mit den die Gebarung betreffen-

den Beschlüssen des Betriebsrates
n die Buchführung des Kassaverwalters auf die ziffernmäßige Richtig-

keit, den Kassastand sowie gegebenenfalls auch das Inventar und den 
Warenbestand, wobei die aufnahme des Kassa- und Warenstandes 
sowie des Inventars in anwesenheit des Kassaverwalters oder des Be-
triebsratsvorsitzenden (Stellvertreter) zu erfolgen hat

n der Kassaabschluss bei jedem Wechsel in der Person des Kassaver-
walters. dem Kassaverwalter muss auf Verlangen eine Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Übergabe ausgestellt werden.

n bei Beendigung der tätigkeitsdauer des Betriebsrates dessen Re-
chenschaftsbericht und der Gebarungsausweis.

eine Überprüfung des Fonds ist auf Verlangen des Betriebsrates jederzeit 
vorzunehmen.

außer den vorgenannten aufgaben obliegt dem an lebensjahren ältesten 
Prüfer die Vertretung und Verwaltung des Betriebsratsfonds bei nicht-
vorhandenseins eines Beschlusses der Betriebs(Gruppen)-Versammlung 
über die vertretungsweise Verwaltung für die dauer des Fehlens eines or-
dentlichen Verwaltungsorgans, höchstens jedoch für einen Zeitraum von 
einem Jahr.

Durchführung der Prüfungstätigkeiten
die Rechnungsprüfer müssen ihre tätigkeit tunlichst ohne Störung des 
Betriebes vollziehen. Zwar enthält das Gesetz keine Bestimmung für eine 
notwendige Freizeitgewährung, entgeltfortzahlung und deckung der Ba-
rauslagen der Rechnungsprüfer. diese lücke ist jedoch durch analogie zu 
den §§ 115 und 116 arbVG (ersatz der Barauslagen für Betriebsratstätig-
keit, Freizeitgewährung und entgeltfortzahlung an Betriebsratsmitglieder) 
zu schließen.
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Auskunftspflicht gegenüber den Rechnungsprüfern
auf Verlangen der Rechnungsprüfer müssen die mitglieder des Betriebs-
rates, der Betriebsinhaber sowie jeder arbeitnehmer des Betriebes den 
Rechnungsprüfern die zu erfüllung ihrer aufgaben erforderlichen aus-
künfte erteilen.

Verschwiegenheitspflicht
die Rechnungsprüfer sind über alle ihnen in ausübung ihres amtes be-
kannt gewordenen Verhältnisse und angelegenheiten des Betriebs-
ratsfonds, des Betriebes und der arbeitnehmer zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. Keine Geheimhaltungspflicht besteht gegenüber dem Be-
triebsrat, der örtlich zuständigen arbeiterkammer und gegenüber der 
Betriebs(Gruppen)-Versammlung, insoweit es die Berichterstattung über 
die Kontrolltätigkeit erfordert.

Ergebnis der Prüftätigkeit
das ergebnis der Prüfungstätigkeit der Rechnungsprüfer ist zum Gegen-
stand eines Berichtes an die nächste Betriebs(Gruppen)-Versammlung zu 
machen.

Feststellen von Mängeln
Wurden bei der Überprüfung mängel bei der Buch- oder Geschäftsfüh-
rung festgestellt, so haben die Rechnungsprüfer den Betriebsrat unver-
züglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen und Vorschläge für deren 
Beseitigung zu erstatten. erforderlichenfalls sind festgestellte mängel 
auch der zuständigen arbeiterkammer schriftlich bekannt zu geben.

Festgestellte mängel, die eine sofortige untersuchung oder Beseitigung 
erfordern, sind dem Betriebsratsvorsitzenden (Stellvertreter) unverzüglich 
mündlich bekannt zu geben.
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ReVISIOn

die Revision des Betriebsratsfonds erfolgt durch die örtlich zuständige 
arbeiterkammer. die dafür bestellten Revisionsorgane kontrollieren tun-
lichst einmal jährlich den Betriebsratsfonds. die Revision erstreckt sich 
im vollen umfang auf die bereits bei den Rechnungsprüfern dargelegte 
Prüftätigkeit. die Revision durch die arbeiterkammer kann auch ohne vor-
herige anmeldung erfolgen.

die Verschwiegenheit und die auskunftspflicht entspricht sinngemäß je-
ner der Rechnungsprüfer. die Rechnungsprüfer sind allerdings zur aus-
kunftserteilung gegenüber den Revisionsorganen verpflichtet.

auf ersuchen des Betriebsrates oder der Rechnungsprüfer ist auch eine 
Revision unabhängig von den jährlichen Revisionen vorzunehmen. eine 
solche außerordentliche Kontrolle ersetzt nicht die erwähnte jährliche Re-
vision. 

das ergebnis der Revision ist in einem Revisionsbericht festzuhalten und 
dem Betriebsrat und den Rechnungsprüfern schriftlich mitzuteilen.

der Revisionsbericht ist vom Betriebsrat unverzüglich in einer Sit-
zung zu beraten und zum Gegenstand eines Berichtes an die nächste 
Betriebs(Gruppen)-Versammlung zu machen. das Revisionsorgan ist 
berechtigt, an dieser Betriebsratssitzung und dieser Betriebs(Gruppen)-
Versammlung mit beratender Stimme teilzunehmen. termin und Ort der 
Sitzung sowie der Versammlung sind der zuständigen arbeiterkammer 
rechtzeitig bekannt zu geben. die Revision durch die arbeiterkammer er-
setzt nicht die regelmäßige Überprüfung durch die Rechnungsprüfer.
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auFlöSunG

das arbeitsverfassungsgesetz bestimmt, dass der Betriebsratsfonds in 
zwei Fällen aufzulösen ist:
n wenn der Betrieb dauernd eingestellt wird
n wenn die Frist für die vertretungsweise Verwaltung abgelaufen ist.

Art und Weise der Auflösung
Grundsätzlich sollte bereits anlässlich der Beschlussfassung der 
Betriebs(Gruppen)-Versammlung über die einhebung einer Betriebs-
ratsumlage festgestellt werden, was mit dem Fonds und seinen mitteln 
im Falle der dauernden Betriebseinstellung zu geschehen hat. Spätere 
Beschlüsse sind nur gültig, wenn sie mindestens ein Jahr vor der dauern-
den Betriebseinstellung gefasst wurden. Solche Beschlüsse sind eben-
falls gültig, wenn durch sie arbeitnehmer erfasst werden, die innerhalb 
eines Jahres vor der dauernden Betriebseinstellung ausgeschieden sind.

Durchführung der Auflösung
Ist der Betriebsratsfonds aufzulösen, ist es die aufgabe des zuletzt am-
tierenden Betriebsrates, rechtzeitig – bis zur Beendigung seiner tätig-
keitsdauer - die auflösung durchzuführen. die bevorstehende auflösung 
ist dem Betriebsinhaber, den Rechnungsprüfern sowie der zuständigen 
arbeiterkammer schriftlich bekannt zu geben und durch anschlag im Be-
trieb kundzumachen. Weiters muss der Betriebsrat unverzüglich einen 
Rechenschaftsbericht und einen Gebarungsausweis erstellen.

Ist die auflösung zum Zeitpunkt der Beendigung der tätigkeitsdauer des 
Betriebsrates noch nicht abgeschlossen, muss der ehemalige Betriebs-
ratsvorsitzende gemeinsam mit den ehemaligen Rechnungsprüfern den 
Fonds auflösen. erfolgt die auflösung infolge des ablaufs der höchstdau-
er der vertretungsweisen Verwaltung, so hat die mit der Vertretung und 
Verwaltung betraute Person (Personenmehrheit) die auflösung in gleicher 
Weise wie der Betriebsrat im oben genannten Fall durchzuführen. die mit 
der auflösung des Betriebsratsfonds betrauten Personen bzw. Organe 
sind dabei an allfällige Beschlüsse der Betriebs-(Gruppen)-Versammlung 
über die art und Weise der auflösung und die Verwendung der mittel ge-
bunden.
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nach durchführung der auflösung sind sämtliche unterlagen, die den 
aufgelösten Betriebsratsfonds betreffen, der zuständigen arbeiterkam-
mer zu übermitteln. die durchführung der auflösung ist von dieser durch 
einen Vertreter (Revisor) im Wege mehrmaliger Kontrollen zu überwachen.

Verbleibt nach der durchführung der auflösung ein Vermögensüber-
schuss, geht dieser auf die zuständige arbeiterkammer über und ist von 
dieser für Wohlfahrtseinrichtungen der arbeitnehmer zu verwenden.

Auflösung durch die Arbeiterkammer
die durchführung der auflösung des Betriebsratsfonds obliegt der zu-
ständigen arbeiterkammer, wenn:
n kein Beschluss der Betriebs(Gruppen)-Versammlung über die ar t und 

Weise der auflösung des Fonds und die Verwendung der mittel vorliegt
n der Beschluss keine dem Gesetz entsprechende Verwendung der mittel 

vorsieht
n der Beschluss undurchführbar geworden ist.
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VeRSchmelZunG und tRennunG

Verschmelzung
Fallen die gesetzlichen Voraussetzungen für den Bestand getrennter Be-
triebsräte der arbeiter und angestellten weg und wird stattdessen ein 
gemeinsamer Betriebsrat gewählt, verschmelzen nach der durchführung 
der neuwahlen die bestehenden Betriebsratsfonds zu einem einheitlichen 
Fonds. die durchführung der Vermögensübertragung und die Verwaltung 
des neu entstandenen gemeinsamen Betriebsratsfonds obliegt dem ge-
wählten Betriebsrat.

Trennung
Fallen dagegen die Voraussetzungen für das Bestehen eines gemeinsa-
men Betriebsrates weg und werden getrennte Betriebsräte für die arbei-
ter und angestellten gewählt, zerfällt der Betriebsratsfonds in getrennte 
Fonds für jede arbeitnehmergruppe. das Vermögen ist nach dem Verhält-
nis der Zahlen der gruppenangehörigen arbeitnehmer auf die getrennten 
Fonds aufzuteilen.

der Betriebsrat muss die zuständige arbeiterkammer von der Verschmel-
zung bzw. trennung und von der sich daraus ergebenden Vermögens-
übertragung unverzüglich verständigen. diese hat die durchführung der 
Vermögensübertragung im Wege mehrmaliger Kontrollen durch ihre Ver-
treter (Revisoren) zu überwachen.
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SacheRFORdeRnISSe

Bei den finanziellen aufwendungen, die zur erfüllung der Betriebsratstä-
tigkeit notwendig sind, ist zwischen Sacherfordernissen und Geschäfts-
führungskosten zu unterscheiden.

der Betriebsinhaber muss dem Betriebsrat und dem Wahlvorstand zur 
ordnungsgemäßen erfüllung ihrer aufgaben Räumlichkeiten, Kanzlei- und 
Geschäftserfordernisse sowie sonstige Sacherfordernisse in einem der 
Größe des Betriebes und den Bedürfnissen des Betriebsrates (Wahlvor-
standes) angemessenen ausmaß unentgeltlich zur Verfügung stellen.

außerdem muss der Betriebsinhaber unentgeltlich für die Instandhaltung 
der bereitgestellten Räume und Gegenstände sorgen. der umfang des 
Sachaufwandes richtet sich nach der anzahl der vom Betriebsrat vertre-
tenen arbeitnehmer. es steht dem Betriebsrat nicht frei, ob er aufwen-
dungen, die als Sacherfordernisse vom Betriebsinhaber zu tragen sind, 
vom Betriebsratsfonds begleicht oder vom Betriebsinhaber verlangt. mit 
Sachaufwand darf der Betriebsratsfonds grundsätzlich nicht belastet 
werden.

die folgenden Beispiele dienen lediglich zur Verdeutlichung der abgren-
zung zwischen den Sacherfordernissen und den Geschäftsführungskos-
ten und erheben auf keinen Fall anspruch auf Vollständigkeit.

 Fallbeispiele
Aufwendungen zu tragen vom  Betriebsinhaber § 72 BRF § 73

 Räumlichkeiten, entsprechend zur
 erledigung der Betriebsratsaufgaben

und abhaltung von Sitzungen  X
Schreibmaterial, notwendige
Büroausstattung, Ordner, Pc usw. X

 telefonanschluß, auch telefongebühren  X
 aufwendungen für Sekretariatsarbeiten  X

Fahrtkosten für Betriebsratsmitglieder X
 Kosten für Informationsmaterial  X
 ersatz von Barauslagen der Betriebsratsmitglieder X
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VeRWendunGSZWecK

dazu zählen unter dem aspekt der größtmöglichen Sparsamkeit von  
Kollegengeldern folgende Positionen:

Kosten der Geschäftsführung
Kosten der Geschäftsführung, soweit sie nicht vom arbeitgeber getragen 
werden sind:
n Kilometergelder (höhe richtet sich nach dem Kollektivvertrag oder 

dem Bundesgesetz)
n Informationsmaterial
n Weiterbildungskosten (unter Berücksichtigung der möglichkeit der Bil-

dungsfreistellung nach dem arbVG)

Durchführung von Wohlfahrtsmaßnahmen 
und Wohlfahrtseinrichtungen
n Wohlfahrtsmaßnahmen (unterstützung einzelner arbeitnehmer): 

leistungen, die der Betriebsrat zur Förderung der wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der arbeitneh-
mer und naher angehöriger erbringt (zB leistungen im Rahmen der 
Kultur- und Sportförderung (verbilligte Konzertkarten), Betriebsausflü-
ge, leistungen, die zu besonderen anlässen von arbeitnehmern des 
Betriebes erbracht werden (zB anlässlich von arbeitsjubiläen) oder zur 
Soforthilfe bei notfällen im Kollegenkreis und Ähnliches.

Bei der erbringung solcher leistungen sollte aber unbedingt darauf 
geachtet werden, dass sie allen arbeitnehmern des Betriebes in glei-
cher Weise zur Verfügung gestellt werden (chancengleichheit der ar-
beitnehmer). 

Keinesfalls gesetzlich gedeckt sind Zuwendungen aus dem Betriebs-
ratsfonds an außerbetriebliche Wohlfahrtseinrichtungen, die mit der 
Belegschaft nichts zu tun haben bzw. nicht konkret den arbeitneh-
mern des Betriebes nützen (zB Spenden an karitative Organisationen).
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n Wohlfahrtseinrichtungen (beinhalten element der dauerhaftigkeit): 
Förderung von sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen 
der arbeitnehmer und naher angehöriger. hinweis auf die durch Ge-
setz vorgesehene Vorgangsweise des Betriebsrats. Jedenfalls hat die 
Betriebs(Gruppen)-Versammlung vor der errichtung einer Wohlfahrts-
einrichtung zu berichten.

haFtunG

die Praxis zeigt, dass die Betriebsratsfondsgelder meistens gut eingesetzt 
und verwaltet werden und daher straf- und zivilrechtlich relevante Sach-
verhalte nur in einzelfällen auftreten. es ist aber dennoch in aller deutlich-
keit darauf hinzuweisen, dass es bei missbräuchlicher Verwendung von 
Betriebsratsfondsgeldern zu klaren Verantwortungen gegenüber dem Be-
triebsratsfonds (zivilrechtlicher Schadenersatz) als auch gegenüber den 
Behörden bzw. Gerichten (strafrechtliche aspekte wie zB Veruntreuung, 
untreue) kommt.

daher wird nochmals ausdrücklich betont, dass mittel des Betriebsrats-
fonds für andere Zwecke als zur deckung der Geschäftsführungskosten 
oder zur errichtung bzw. erhaltung von Wohlfahrtseinrichtungen oder zur 
durchführung von Wohlfahrtsmaßnahmen zu Gunsten (ehemaliger) ar-
beitnehmer nicht verwendet werden dürfen. andere Verwendungszwecke 
sind gesetzlich nicht vorgesehen und verstoßen daher insbesondere ge-
gen das arbVG.
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hInWeISe

n Über die bevorstehende auflösung eines Betriebsratsfonds ist die ar-
beiterkammer unbedingt zu verständigen. diese Verständigungspflicht 
ist ausdrücklich im Gesetz vorgeschrieben.

n um allfälligen Fehlern vorzubeugen, sollte bei allen Problemen in Zu-
sammenhang mit dem Betriebsratsfonds (zB errichtung, Verwaltung, 
Betriebsübergang, Zusammenschluss von Betrieben, trennungen, 
Verschmelzungen usw.) Rücksprache mit dem zuständigen Revisor 
bzw. mit der arbeiterkammer gehalten werden.

n als umfassende und praxisgerechte literatur wird über die vorliegen-
de Broschüre hinaus das Fachbuch „der Betriebsratsfonds – Geset-
ze und Kommentare / nr. 86“ von Robert Priewasser (erschienen im 
öGB-Verlag) empfohlen.

SteueRRecht

Jeder Betriebsratsfonds tätigt ausgaben, empfängt Zuwendungen und 
erhält einnahmen. Immer, wenn solche transaktionen vorgenommen wer-
den, ist zu überlegen, ob sie nicht eine Steuerpflicht auslösen. dabei ist 
es besonders wichtig, dass die steuerlichen Fragen im Zusammenhang 
mit den Betriebsratsfonds besonders kompliziert sind. treten Zweifelsfäl-
le auf, dann sollte sich der Betriebsrat mit den Steuerexperten der arbei-
terkammer in Verbindung setzen.

Zuwendungen an den Betriebsratsfonds durch den Unternehmer
der unternehmer kann solche Zuwendungen in bestimmtem ausmaß 
steuermindernd geltend machen. der vom Finanzamt entsandte Steuer-
prüfer des unternehmens kann in solchen Fällen den tatsächlichen ein-
gang der Zuwendungen überprüfen. der Betriebsrat ist der Finanzbehörde 
gegenüber verpflichtet, auskunft zu geben. das Prüfungsrecht des Fi-
nanzamtes geht allerdings nicht so weit, dass auch in Sitzungsprotokolle 
einsicht genommen werden kann. In Fällen, in denen auch wirtschaftliche 
Vorgänge von abgabenrechtlicher Bedeutung in den Betriebsratssitzun-
gen besprochen werden, ist es zweckmäßig, getrennte Protokolle anzu-
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fertigen, um dem Finanzamt gegenüber dieses teilprotokoll auf Wunsch 
vorlegen zu können.

Steuerrechtlich unbedenklich ist es, wenn dem Betriebsratsfonds Zuwen-
dungen vom unternehmer zur durchführung von Wohlfahrtsmaßnahmen 
zur Verfügung gestellt werden und der Betriebsrat frei über die weitere 
Verwendung entscheiden kann. Werden vom unternehmer allerdings Be-
träge an individuell bestimmte Personen oder Personengruppen über den 
Betriebsratsfonds gezahlt (freiwillige abfertigungen, Prämien, usw.), so 
trifft grundsätzlich die Verpflichtung zur abfuhr der lohnsteuer weiterhin 
den unternehmer.

Zuwendungen des Betriebsratsfonds 
an einzelne Arbeitnehmer des Betriebes
Solche Zuwendungen gelten im einkommensteuerrecht als einkünfte aus 
nichtselbständiger tätigkeit, die von dritten (Betriebsratsfonds) gezahlt 
werden. hier gibt es allerdings einige Steuerbefreiungen: Zum Beispiel 
sind Zuwendungen im Rahmen von sozialen Wohlfahrtsmaßnahmen an 
alle arbeitnehmer oder an objektiv bestimmte Gruppen im Regelfall steu-
erfrei (dazu gehören: Betriebsfeiern, Betriebsausflüge in angemessenem 
Rahmen, das Zurverfügungstellen von Sportanlagen, Bibliotheken usw.).

Sowohl einmalige, wie auch laufende Zuwendungen, auch aus sozialen 
Gründen (Kindergeld, soziale unterstützungen, usw.) sind grundsätzlich 
beim arbeitnehmer steuerpflichtig. der Betriebsratsfonds hat in diesen 
Fällen keine lohnsteuer einzubehalten, weil er nicht dienstgeber ist. Je-
doch müsste der begünstigte arbeitnehmer eine einkommensteuererklä-
rung bei seinem Wohnsitzfinanzamt abgeben, wenn diese Bezüge samt 
anderen einkünften, die nicht aus unselbstständigen tätigkeiten stammen 
(Zinsen, miet-, Pachteinkünfte, nebeneinkünfte aus landwirtschaftlichem 
Betrieb, usw.) im Jahr die Grenze von € 730,– übersteigen.

Vergütungen des Betriebsratsfonds an Betriebsräte
Zahlt der Betriebsratsfonds an mitglieder des Betriebsrates entschädi-
gungen und handelt es sich um reine auslagenersätze (aufbewahren der 
Belege nicht vergessen), entsteht beim Betriebsrat diesbezüglich keine 
Steuerpflicht.
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Geschäfte des Betriebsratsfonds
tätigt der Betriebsratsfonds Geschäfte zur durchführung von sozialen 
Wohlfahrtsmaßnahmen, wird dies im Regelfall noch keine Steuerpflicht 
auslösen, denn der Betriebsratsfonds ist im Steuerrecht als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts zu betrachten und damit von den meisten Steu-
ern befreit.

Beschränkt sich ein Betriebsratsfonds nur auf die Vermittlung von leis-
tungen (günstige einkaufsmöglichkeiten, Versicherungen usw.), ohne eine 
Provision oder sonstige Vorteile zu erhalten und werden etwaige Rabatte 
direkt den arbeitnehmern weitergegeben, werden keine Steuern abzufüh-
ren sein. 

Wenn allerdings – entgegen der Zweckbindung des Betriebsratsfonds – 
Waren über dem einstandspreis weiter verkauft werden (das ist in tirol 
nur für bestimmte erzeugnisse erlaubt), wenn Vermittlungsprovisionen 
dem Betriebsratsfonds zufließen und Rabatte nicht direkt an die arbeit-
nehmer des Betriebes weitergegeben werden, sondern dem Betriebsrats-
fonds zufließen (sei es auch nur für soziale Zwecke), können folgende 
abgaben anfallen:

n Körperschaftssteuer
n umsatzsteuer (u.a. für alle umsätze, auch für solche aus denen kein 

Überschuss dem Betriebsratsfonds zufließt)

daneben sind die besonderen finanzrechtlichen aufzeichnungspflichten 
und Rechnungslegungspflichten zu beachten. aus Gründen des arbeits-
verfassungsgesetzes und des Steuerrechts ist daher dringend von derar-
tigen Geschäften abzuraten. Zur Klärung von offenen Fragen stehen die 
Steuerexperten der arbeiterkammer tirol gerne zur Verfügung.
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ZuSammenFaSSunG

n die Bezahlung von „Gehältern“, also über den ersatz von Barauslagen 
hinausgehende Zuwendungen an Betriebsratsmitglieder für die aus-
übung ihrer tätigkeit aus mitteln des Betriebsratsfonds, ist zweckwid-
rig und kann strafbar sein.

n die Kostentragung aus mitteln des Betriebsratsfonds im Zusammen-
hang mit dem Besuch eines Parteitages als delegierter einer Partei ist 
zweckwidrig und kann strafbar sein.

n an die Geschäftsführung des Betriebsrates ist ein strenger, der Spar-
samkeit verpflichteter maßstab zu legen.

n die anschaffung von bestimmten Gegenständen mit mitteln des Be-
triebsratsfonds kann zweckwidrig, muss aber nicht strafbar sein, wenn 
sie im Fondsvermögen verbleiben und dieses nicht gemindert wird.

n anlässlich einer Betriebseinstellung hat die auflösung des Betriebs-
ratsfonds aufgrund eines gültigen Beschlusses der Betriebsver-
sammlung durch den Betriebsrat zu er folgen. nach Beendigung der 
tätigkeitsdauer des Betriebsrates muss die auflösung durch den ehe-
maligen Betriebsratsvorsitzenden und die ehemaligen Rechnungsprü-
fer erfolgen. mehrere Kontrollen der zuständigen arbeiterkammer sind 
notwendig.

n liegt kein gültiger oder durchführbarer Beschluss einer Betriebsver-
sammlung vor, hat die arbeiterkammer die alleinige Kompetenz zur 
auflösung des Betriebsratsfonds. dies ist auch bei Bestehen eines 
intakten Betriebsrates der Fall. ein nach durchführung der auflösung 
verbleibender Vermögensüberschuss geht auf die zuständige arbei-
terkammer über (getrennt vom allgemeinen Budget der arbeiterkam-
mer) und ist von dieser für Wohlfahrtseinrichtungen der arbeitnehmer 
zu verwenden.

n liegt ein gültiger Beschluss einer Betriebsversammlung vor, ist die Über-
tragung des Betriebsratsfonds-Vermögens an einen Verein zulässig, so-
fern dessen Zweck mit dem Zweck des Betriebsratsfonds in einklang 
steht. die Statuten des Vereins sollen vorsehen, dass bei Vereinsauflösung 
die mittel im Sinne des oben genannten Paragraphen verwendet werden.
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n liegt kein gültiger Beschluss einer Betriebsversammlung vor und trifft 
der Betriebsrat eine zweckgemäße Verfügung über das Fondsvermö-
gen, ist diese Vorgangsweise zwar rechtswidrig, da der Betriebsrat für 
die Fondsauflösung nicht zuständig ist, aber nicht strafbar.

AK Infoservice 31





Impressum: Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, Bahnhofplatz 3 
Für den Inhalt verantwortlich: Reinhard Schmitt, Fotos: AVAVA©fotolia.com, AK/Günter Jagoutz, Druck: Theiss GmbH, Stand: 02/2015

Die Arbeiterkammer Kärnten berät und informiert ihre
Mitglieder in allen Fragen des Arbeits- und Sozial-
rechtes, des Konsumentenschutzes, der Aus- und
Weiterbildung oder bei Steuerfragen.

Viele nützliche Infos finden Sie in unseren
Broschüren und Foldern sowie in unseren Online-
Medien. Wünschen Sie eine persönliche Beratung,
dann wenden Sie sich bitte an unsere ExpertInnen.

Günther Goach
Präsident der Arbeiterkammer Kärnten



Der Betriebsratsfonds

 Arbeiterkammer Kärnten 050 477

 Arbeits- und Sozialrecht 050 477-1000
 Konsumentenschutz 050 477-2000 
 Steuerrecht 050 477-3000
 Förderungen 050 477-4000
 Bibliotheken 050 477-5000

 arbeiterkammer@akktn.at
 kaernten.arbeiterkammer.at

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN
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